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(Kurze Inhaltsangabe, m itgeteilt vom Schriftführer des Studienausschusses, Eisenbalm -Bau- und B etriebsinspektor Lam p)

Nach dem von der Regierung im Jahre 1875 vorgelegten ersten I 
Entwürfe des früheren Kunstgesetzes sollte das Urheber

recht in der Baukunst ebenso wie das in den anderen Künsten 
geschützt werden. Da die Architekten jedoch damals glaubten, 

daß durch einen solchen Schutz eine Lahmlegung der Bau
kunst herbeigeführt würde, und lebhaften Widerspruch gegen 
die Absicht der Regierung erhoben, wurde in dem späteren 
Entwurf, der zu dem am 9. Januar 1876 ergangenen Gesetz 
geführt, eine Bestimmung aufgenommen, daß „das gegenwärtige 
Gesetz auf die Baukunst keine Anwendung finde“. Abgesehen 
von Köhler, der in seinem Buche „Das literarische und ar
tistische Kunstwerk“ (1892, Seite 190) eine geringe Aenderung 
des Kunstgesetzes vorschlug, hat sich die juristische Literatur 
des Inlandes mit der Ausschließung der Baukunst vom Schutze 
des Urheberrechtes bis zur Mitte der neunziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts nicht befaßt. Um so lebhafter wurde 
von diesem Zeitpunkte ab die Schutzlosigkeit der Baukunst von 
dem Vortragenden in Wort und Schrift bekämpft. In dieser 
Beziehung sei u. a. an die von dem Redner im Jahre 1895 in 
der Polytechnischen Gesellschaft und der Berliner Architekten- 
Vereinigung gehaltenen Vorträge, an seine Broschüre „Die 
geistige Arbeit der Architekten und Ingenieure und ihr Rechts
schutz“ (Berlin 1896), sowie an seinen weiteren Vortrag „Ueber 
den Kunstwerkschutz der Architektur“ (1903, Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 130 u. ff.) erinnert. Anfäng
lich fand die Forderung auf Beseitigung der einschränkenden 
Vorschrift des Kunstgesetzes bei der Mehrheit der Architekten, 
die vorzugsweise von den älteren Faehgenossen gebildet wurde, 
immer noch wenig Beifall. Auch von juristischer Seite wurde 
den neuen Vorschlägen entgegengetreten. Erst allmählich, und 
zwar vornehmlich auf das Drängen der ausländischen Kollegen 
hin, ist in den Anschauungen der Architekten über die Not
wendigkeit des Schutzes in der Baukunst eine erhebliche Wand
lung eingetreten. Diesen Umschwung kann man wohl darauf 
zurückführen, daß die jetzigo Generation der Architekten ihre 
Aufgabe mehr und mehr dahin aufgefaßt hat, schöpferisch tätig  
zu sein, d. h. neue Formen zu finden und nicht nur den 
Formenschatz älterer Kulturperioden in möglichster Reinheit 
wieder anzuwenden. Bei der Um gestaltung der deutschen Ur
hebergesetzgebung ist diesem Umschwung schließlich auch 
Rechnung getragen und der Anspruch der Baukunst auf An
erkennung des Urheberrechtes berücksichtigt worden. Durch 
das Gesetz vom 19. Juni 1901 betr. Urheberrecht an Werken 
der Literatur und der Tonkunst (Literaturgesetz) und durch

das Gesetz vom 9. Januar 1907 betr. Urheberrecht an Werken 
der bildenden Kunst und der Photographie (Kunstgesetz) haben 
die Geisteswerke der Architekten wie auch die der Bauingenieure 
einen umfassenden Schutz erhalten.

Das neue Kunstgesetz läßt im Gegensatz zu den früheren 
gesetzlichen Bestimmungen-den Schöpfungen der reinen Kunst 
und denen des Kunsthandwerks den gleichen Schutz zuteil 
werden. Ebenso wie jedes Bauwerk dient auch beispielsweise 
jede künstlerisch ausgearbeite Vase einem unmittelbaren Ge
brauchszweck; es liegt daher kein innerer Grund vor, beide 
unterschiedlich zu behandeln.

Nach § 2 dieses Gesetzes gehören alle Bauwerke, soweit 
sie künstlerische Zwecke verfolgen, zu den Werken der bilden
den Kunst und genießen deshalb den gleichen Schutz, wie die 
Werke des bildenden Künstlers. A ls schutzfähige Gegenstände 
kommen in erster Linie Gebäude aller Art, Tore, Grabdenk
mäler usw. in Betracht, dann aber auch die Werke der archi
tektonischen Kleinkunst, die zur Ausschmückung der Gebäude 
dienen, wie auch die Werke der Innenarchitektur. Auch solche 
Werke, die von anderen Zweigen der Bautechnik ersonnen sind, 
wie z. B. Luftschiffgondeln, Eisenbahnwagen, Schiffe usf, kön
nen ebenfalls Werke des Baukünstlers sein. Bei den Bau
werken der Ingenieurkunst müssen oft neben den rein techni
schen Gesichtspunkten auch ästhetische berücksichtigt werden, 
wie bei der Linienführung einer Brücke. Es kann daher nicht 
zweifelhaft sein, daß auch diese Schöpfungen in den Kunstschutz 
einzubeziehen sind.

Da das Werk in allen Stadien seiner A usgestaltung ge
schützt ist, stehen selbstverständlich auch die zur Ausführung 
erforderlichen Skizzen, Pläne und Modelle unter Schutz. Be
züglich der Entwürfe bestimmt der § 4 des Kunstgesotzes:

„Soweit Entwürfe als Werke der bildenden Kunst anzu
sehen sind, findet das Gesetz betr. Urheberrecht an Werken 
der Literatur und der Tonkunst vom 19. Juni 1901 auf sie 
keine Anwendung.“

Ein Entwurf eines Bauwerkes, der seinem Hauptzweck nach 
als Kunstwerk zu betrachten ist, unterliegt also hiernach dem 
Kunstgesetz doch nur insoweit, als dieser Hauptzweck reicht. 
Da aber das Literaturgesetz (§ 1 , 3) technische Zeichnungen 
nur soweit schützt, als sie nicht hauptsächlich künstlerischen 
Zwecken dienen, würde also bei wörtlicher Auslegung des 
K unstgesetzes ein in der Hauptsache künstlerischer Entwurf 
hinsichtlich seiner technischen Bestandteile völlig schutzlos sein, 
während andererseits ein Entwurf, der vorwiegend technischer
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Natur ist, bezüglich der technischen Teile den vollen Schutz 
des Literaturgesetzes und bezüglich der künstlerischen Teile 
den vollen Schutz des Kuustgesetzes genießt. Diese unter
schiedliche Regelung ist aber offenbar vom Gesetzgeber nicht 
beabsichtigt. Man kann vielmehr als sicher annehmen, daß 
auch für die technischen Teile eines hauptsächlich künstleri
sche Zwecke verfolgenden Entwurfes der Schutz des Literatur
gesetzes mit Erfolg angerufen werden kann.

Die zu den notwendigen Bestandteilen eines Entwurfes ge
hörigen Baubeschreibungen, Festigkeits- und sonstigen Berech
nungen sind als rein wissenschaftliche Arbeiten zu betrachten 
und daher durch das Literaturgesetz geschützt. Betreffen diese 
Arbeiten grundsätzliche Neuerungen, so steht es dem Archi
tekten bezw. dem Bauingenieur frei, auch den Schutz des Patent- 
und des Gebrauchsmustergesetzes in Anspruch zu nehmen. Bei 
Gegenständen der Klein- und Innenarchitektur kann der Bau
künstler außerdem von den Vorteilen des noch immer in Gel
tung befindlichen Gesetzes betr. Urheberrecht an Mustern und 
Modellen vom 11. Januar 1876 Gebrauch machen.

Während der künstlerische Teil des Entwurfes auf Grund 
des Kunstgesetzes (§ 15) ohne weiteres gegen Nachbauen ge
schützt ist, findet nach dem Literaturgesetz ein solcher Schutz 
zu Gunsten des technischen Teils nur indirekt statt. Die hier
für in Betracht kommenden Bestimmungen sind in den § § 1 1  
und 12 des Literaturgesetzes enthalten.

Im § 11 dieses Gesetzes wird bestimmt:
„Der Urheber hat die ausschließliche Befugnis, das Werk 

zu vervielfältigen und gewerbsmäßig zu verbreiten. Die aus
schließliche Befugnis erstreckt sich nicht auf das Verleihen. 
Der Urheber ist ferner, solange nicht der wesentliche Inhalt 
des W erkes öffentlich m itgeteilt ist, ausschließlich zu einer 
solchen Mitteilung befugt.“

Hiernach ist niemand außer dem Urheber berechtigt, Kopien 
des Entwurfs anzufertigen. Würde eine Baufirma, der der Ent
wurf von dem Auftraggeber des Architekten zur Durcharbeitung 
„geliehen“ ist, den Entwurf kopieren und die Kopie mit ihrem 
Angobot einreichen, so würde dies als eine unbefugte gewerbs
mäßige Verbreitung des Entwurfs aufzufassen sein.

Noch weiter geht die nachstehende Bestimmung des § 12 
des Literaturgesetzes:

„Die ausschließlichen Befugnisse, die dem Urheber nach 
§ 11 in Ansohung seines W erkes selbst zustohon, erstrecken 
sich auch auf die Bearbeitungen des W erkes.“

Die Fassung dieser Vorschrift erscheint nicht ganz unbe
denklich, weil nach dem W ortlaute der Urheber des Orginales 
auch die Urheborbefugnisse an den von anderen, wenn auch 
unter Anwendung eigener schöpferischer Tätigkeit, bewirkten 
Bearbeitungen hätte. Rein praktische Ausführung eines Werkes 
ohne Detaillieren der Pläne ist nicht möglich und könnte hier
nach überhaupt nur vom Urheber bewirkt werden. Anzunehmen 
ist, daß die Gesetzgebung hierbei nur im A uge gehabt hat, zu 
verhindern, daß eine Bearbeitung selbst durch Dritte erfolgt 
und diese aus der Bearbeitung selbst eine Einnahme erzielen, 
daß beispielsweise Pläne zwecks Aufstellung eines gegen Ent
gelt zu liefernden Kostenanschlages bearbeitet werden.

Der Verletzer dieser urheberrechtlichen Befugnisse ist dem 
Urheber gegenüber zum Ersatz des entstandenen Schadens auch 
dann verpflichtet, wenn er nur fahrlässig gehandelt hat. Bei 
vorsätzlicher Handlung wird er außerdem noch bestraft (§ 36 u. ff. 
des L. G.).

Einen bisher noch wenig beachteten Schutz gewähren auch 
die Bestimmungen der §§ 242 und 826 des B .G .B ., welche 
lauten':

§ 826: „Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden 
W eise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem 
anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.“

§ 242: „Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu 
bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Ver
kehrssitten es erfordern.“

Auf Grund dieser Bestimmungen würde z. B. nachstehender 
Fall verfolgt werden können. Ein Bauherr teilt die geistigo  
Arbeit eines Architekten einer anderen Firma zu dem Zwecke 
mit, daß diese ihm ein Angebot aut Ausführung des Entwurfs 
macht, das natürlich meist billiger ausfallen wird, weil die Ent
wurfskosten entfallen. Nimmt der Bauherr das zweite Angebot 
an, so macht er sich zweifellos des Verstoßes gegen die guten 
Sitten und des Anstandes, eines Vortrauensbruches schuldig 
und ist deshalb nach den oben angeführten Bestimmungen des 
B. G.B. schadenersatzpflichtig. Unter der Herrschaft des alten 
Literaturgesetzes und des allgemeinen Landrechtes waren 
Stempelaufdriicke auf Bauzeichnungen, durch die vor einer 
widerrechtlichen Benutzung gewarnt wurde, so gut wie wirkungs
los. Durch die Schutzmittel der neueren Urhebergesetzgebung 
haben sie jedoch eine ganz erhebliche, rechtliche Bedeutung er
langt. Es wird sich empfehlen, diese Stempelaufdrücke folgender
maßen zu fassen:

„Die unbefugte Benutzung, Vervielfältigung und Bearbeitung 
dieser Zeichnung ist untersagt. Diese Zeichnung darf auch 
ohne unsere Genehmigung weder dritten Personen noch Kon
kurrenzfirmen m itgeteilt werden.“

Außer den bereits erwähnten urheberrechtlichen Vorschriften 
des Kunstgesetzes sind noch die nachstehenden aus diesem Ge
setze hervorzuheben:

„Wer bei der Schöpfung des Werkes nur als Angestellter 
mitgewirkt hat, genießt keine Urheberrechte.“

Das Urheberrecht, soweit es Vermögensrecht ist, ist ver
äußerlich und vererblich. Wird das Urheberrecht bei Ueber- 

| lassung des Eigentums an dem Entwürfe mitübertragen, was 
übrigens nicht immer der Fall zu sein braucht, so hat der Er
werber trotzdem nicht das Recht, ohne Einwilligung des U r
hebers bei der Ausführung des Werkes an diesem Aenderungen 
vorzunehmen, soweit der Urheber seine Einwilligung zu den 
Aenderungen nach Treu und Glauben versagön darf. Boi Ge
bäuden wird man dem Bauherrn natürlich alle Aonderungen 
zugestehen müssen, die er für den Benutzungszweek des Ge
bäudes für notwendig erachtet. Wird sein Werk wesentlich 
verändert, so kann der Baukünstler verlangen, daß sein Name 
von dem Werke entfernt wird.

Der Urheber hat die ausschließliche Befugnis, das Werk 
auszuführen, zu vervielfältigen und Vervielfältigungen des Ent
wurfs gewerbsmäßig zu verbreiten oder m ittels optischer oder 
mechanischer Einrichtungen vorzuführen. A ls Vervielfältigung 

! g ilt auch bei Bauwerken und Entwürfen für Bauwerke das 
Nachbauen. Bei Bauwerkon, die sich bleibend an öffentlichen 
W egen, Straßen und Plätzen befinden, ist die Vervielfältigung 
durch malende oder zeichnende Kunst oder durch Photographie 
nur bezüglich der äußeren Ansicht des W erkes und ihrer 
Teile gestattet. Es ist aber verboten, derartige Aufnahmen, so 
z. B. die eines Fensters und seiner Umrahmung an einem an
deren Gebäude durch Malerei wiederzugehen. Soweit die Ver
vielfältigung erlaubt ist, ist auch die Verbreitung und Vor
führung zulässig.

Der Schutz des Kunstgesetzes dauert bis 30 Jahre nach 
dem Tode des Urhebers bezw. des letztlebenden Miturhebers. 
Vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung des Urheberrechts ver
pflichtet auch hier ebenso wie nach dem Literaturgesetz zum 
Schadenersatz. Bei vorsätzlicher Rechtsverletzung kann außer 
auf Geldstrafe bis zu 3000 M. auch auf eine Buße bis zu 
6000 M. erkannt werden. Die Zuerkennung einer Buße schließt 
jedoch die Geltendmachung eines Schadenersatzes aus.

Den Schutz des Kunstgesetzes vom 9. Januar 1907 ge
nießen nur diejenigen Werke, die seit dem 1. Juli 1907 her
gestellt sind, während alle älteren Werke dem alten Rechte 
weiter unterliegen.

Beschäftigung von Regierungsbaumeistern im preußischen Staatsdienst
(Aus den stenographischen Berichten des Hauses der Abgeordneten, 55. Sitzung am 17. März 1909. Fortsetzung der zweiten Beratung des Entwurfs des Staats

haushaltsetats für das Etatsjahr 1909. Bauverwaltung)
B rü t t ,  B erich te rsta tte r (freikous.): ln Tit. 2 is t von einem Mit-

gliede der Kommission gefragt worden, ob es richtig  sei, daß 22 R e
gierungsbaum eister plötzlich aus dem Staatsd ienste, in dem sie zum 
Teil bis zu 7 Jah ren  tä tig  gewesen sind, entlasson worden sind. P er 
H err M inister konnte darauf hinweisen, daß das, was in dieser B e

ziehung von seiten dos B autenm iuisterium s verfügt worden ist, voll- - 
ständig den Beschlüssen des Abgeordnetenhauses entspricht.

F o liseli, A bgeordneter (kous.): Meine Herren, im Jan u a r d. J .  
ha t der H err M inister einer größeren Zahl von R egierungsbaum oistern
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gekündigt. E s is t ihnen m itgeteilt worden, sie konnten auf eine 
weitere Beschäftigung im S taatsd ienst nach dem 1. April d. J .  nicht 
mehr rechnen; Es sollen botroffon sein, wie ich gehört habe, 70 bis 
90 Baum eister.

Meine Herren, es wird diese M aßregel damit begründet, daß künftig 
ein angeinessonores -Verhältnis stattfindon sollo zwischen den d iäta
risch beschäftigten Baum eistern uud den delinitiv angestellten Bau- 
boamton; es soll die W artozeit der D iätare nicht w ieder so lang 
werden, wie sie früher einmal gewesen is t ,  wo sie 10 Jah re  und noch 
länger gedauert hat. Dann sollen auch Sparsam koitsrücksichten aus
schlaggebend gewesen sein für diese M aßregel. Ich nehme an — so 
is t m ir auch m itgetoilt worden —, es sollen künftig  mehr m ittlere 
Baubeamte an Stello der R egierungsbaum oister angestollt werden.

Meine H erren ,, das is t ja  gar keine Frage, daß der H err M inister 
wortwörtlich in seinem Rechte is t und die Kündigung aussprechon 
darf. Ich bomerko übrigens hierbei, daß ich nur für mich spreche, 
nicht im Auftrago m einer Fraktion. Meine Herren, es sind ja  die 
Rogierungsbauführer und R egiernngsbaum eistor säm tlich m it einor 
Klausel angestellt wordon, worin ihnen m itgeteilt wurde, daß sie m it 
A nw artschaft auf A nstellung im S taatsd ienst n icht rechnen dürften. 
Soweit, was ich gehört habe.

Ich  muß nun sagon, es scheint m ir doch eine starke H ärte darin 
zu liegen, daß je tz t  diese Kündigungen ausgesprochen worden. So
w eit ich den E ta t überscheu kann, wird der Um fang unserer S taa ts
bauton nicht goringor werden. Ich glaube deswegen auch nicht, daß 
wir in nächster Z eit oino so große Zahl von B aum eistern weniger 
brauchen wordon. E s könnte auch, wonn diese M aßregel streng  durch- 
goführt wird, leicht wieder dahin kommen, daß bald ein Mangel von 
Baumoistern ein tritt. Darum sage ich, lieg t oino gewisse Unbilligkeit 
darin, daß je tz t  die Kündigung e in tritt, zu einer Zeit, wo wir uns in 
einor großen w irtschaftlichen Depression befinden, und wo weitaus dio 
moisten der gekündigten Baum oister sicher n icht wissen, wo sie künftig 
ihr H aupt hinlegen sollen.

Dann m öchte ich noch eines hinzufügen, was mir gesag t worden 
ist. U n ter den G ekündigten sollen sich solche befinden, welche I ,  5, 
ja  7 Jah re  schon beschäftigt worden sind, darun ter sogar solche, 
welche Jah re  hindurch selbständig Bauinspoktionon verw altet haben. 
Ob das richtig  ist, weiß ich n ich t; es is t mir nur von soundso vielen 
Seiten m itgetoilt worden und die, rneino ich, brauchten doch wirklich 
n icht m ehr m it einer Kündigung reehnon.

Meine Herren, os lieg t mir natürlich fern, dem H errn  M inister 
bei seinen Anordnungen in die Arme fallen zu wollen; daran denke 

•ich nicht. Aber ich meine, es könnte diese M aßregel doch erheblich 
gem ildert worden, es könnte wohl eine milde Auffassung und A us
legung dieses K ündigungsparagraphen eintroton; es wäre wirklich gut, 
wenn es geschähe,- und ich b itte  den H errn M inister darum.

v. B re ito n b a ch , M inister der öffentlichen A rbeiten: Ich habe diese 
F rage in der Budgetkom m ission bereits eingehend behandelt. E s war 
m ir erwünscht, daß sie dort zur Sprache kam, weil an meine im No
vember und Dezember vergangenen Jah res  ergangenen Erlasse Schluß
folgerungen geknüpft wurden, dio weit über das Ziel hinausschossen. 
Es handelt sich um folgondos.

W ir beschäftigen in der S taatsbauverw altung, der Hoch- und 
W asserbauverw altung im Ausbildungsstadium  A nw ärter m it und ohne 
Aussicht auf A nstellung im S taatsd ienst nach bestandenem Regierungs- 
baumoisterexamen. E s wordon dio Baubeflissenen, dio ihre akade
mische Prüfung auf der Hochschule bestanden haben und für den 
S taatsd ienst geeignet erscheinen, bald nach der Prüfung ausgesucht 
und m it A nw artschaft ausgebildot, um dem nächst das Regierungs- 
baumeisterexamen abzulegon. E s werden aber oinor Zusage en t
sprechend, die mein Am tsvorgänger im Landtage gem acht hat, auch 
dio Baubeflissenen, dio für die A nstellung im S taatsd ienst nach be
standenem  Baumeistorexamen nicht in F rage kommen, die aber ihre 
Ausbildung im S taa tsd ienst erhalten wollen, um ihr Baum eisterexam en 
zu machen, beschäftigt, ln  der Staatseisenbahnverw altung haben wir 
nun konsequent alle die, welche ohne A nw artschaft zu r Ausbildung 
zugelasson waren, unm ittolbar nach Bestehen des Regierungsbaum eister
examens entlassen. Sie sind zu Regiorungsbaum eistern ernannt; man 
ha t ihnen aber alsbald nach dem Examen eröffnet, daß sie innerhalb 
kurz boinossoner F r is t aus dem S taatsd ienst auszuscheidon haben.

In der Hochbauverw altung und W asserbauvcrw altung is t n icht so 
konsequent vorgegangen, sondern man ha t auch diejenigen Regie- 
rungsbaum oistcr. dio ohno A nw artschaft ausgebildet waren, zunächst, 
wenn auch m it allen V orbehalten beschäftigt, u n te r Hinweis auf die 
Verfügung, die ihnon zugegangen war, als sie ih r Diplomingonieur- 
oxamen gem acht und sich um Ausbildung beworben haben. Man hat 
sie erinnert, daß sie nur vorübergehend im D ienst waren. W enn wir 
diese R egierungsbaum eister w eiter beschäftigt hätten , hä tte  sich bei 
ihnen dio Auffassung festsetzen können, daß sie doch eine A nwartschaft 
auf Beschäftigung im S taatsd ienst erwerben würden. E s konnte nun 
m it B estim m theit vorausgesehen werden — in erster Linie bei der 
Hochbauverw altung —, daß w ir in kurzer Z eit für diese H erren keine 
T ätigkeit m ehr hatten.

Auch in der W asserhauverw altung wird zu dem Zeitpunkt, zu 
dom dio H erren otwa die etatsm äßigo A nstellung hä tten  erreichen 
können, keine genügende Beschäftigung für sie vorhanden sein. Es 
war also damit zu rechnen, daß, wenn wir diesen H erren  n icht m it

begrenzter F ris t eröffneten, daß sie sich andorwoit umzusohen hätten , 
sie sich als A nw ärter fühlten. Dann wäre die Anzahl der A nw ärter 
für etatsm äßigo Stollen so verm ehrt worden, daß wir w ieder in den 
alten Zustand znrückverfielen. daß zoitwoiso 10 bis 13 Jah ro  ver
gingen, ehe dieselben in etatsm äßige S tellen üborgefiihrt worden 
konnten.

Ich meine, dio von dieser V erfügung betroffenen H erren  können 
sich n icht beschweren. Von einer eigentlichen Kündigung kann keine 
Rodo soin. Sio wurden nur m it allem V orbehalt beschäftigt, und es 
m ußte ihnen eine bestim m te F ris t g ese tz t werden, weil sie sich sonst 
n icht bem üht hätten , eine andore T ätigkeit zu erlangen. E s is t im 
Sinne des A bgeordneten Folisch denjenigen Regiorungsbaum eistern, 
die es ausdrücklich wünschten, W oiterbeschäftigung auf eine weitere 
F r is t gew ährt worden. (Bravo!) Ich bin auch bereit, ihnen tunlichst 

- entgogenzukomm en; es muß nur festgestcllt werden, daß sio keinen 
dauernden Anspruch auf Beschäftigung im S taa tsd ienst und keinen 
Anspruch auf spätere otatsm äßige A nstellung haben.

S ch m id t (IV arbü rg ), Abgeordneter (Ztr.): Meine Horreu, auch 
ich tre te  hier lediglich für meine Person auf, ebenso wie H err 
Folisch. Ich habe mancherlei W ünscho, unter anderem auch den be
treffenden des H errn  Vorredners. Ich will aber e rs t einige andere 
W ünsche hier vortragen, nicht etwa den wegen der Zurückdatierung 
des Bosoldungsdienstalters. Darüber darf ich ja  hier nicht sprechen. 
Auch wird da je tz t  eine B esserung eintreten, wenn auch meine 
W ünsche n icht in vollem Maßo erfüllt sind. Aber es bestehen noch 
andere W ünsche. Neuerdings ha tte  der A r c h i t o k t o n v o r e i n  hior- 
selbst an  d e n  H e r r n  M i n i s t e r  e in e  E in g a b e  gerichtet, und darin 
verschiedene W ünsche geäußert, die ich m ir gleichfalls zu eigen machen 
möchte.

Z unächst is t wiodor darauf hingewiosen, daß der häßliche Titel 
„B auinspektor“ noch fo rtgesetzt bestehe, und daß wir noch immer 
die „Bauinspektionon“ haben. Man ha t den W unsch, man möchte 
lieber an Stello der „Bauinspektionen“ „B auäm ter“ setzen und den 
guten  alten T itel „B aum eister“ so lange den betreffenden technischen 
höheren Beam ten belassen, bis sie zu Bauräton — und zwar möglichst 
bald — ernannt werden.

W ichtiger is t schon ein zw eiter W unsch. Man w ünscht in diesen 
Kreisen, daß, nachdem nun eine G leichstellung der höheren Beamten 
in bezug auf das G ehalt erfolgt ist, nachdem sie m it den Richtern 
und den R egierungsräten g leichgestellt sind — abgesehen von dor be
denklichen Ausnahme bei den R egieruugsräten — sie auch künftighin 
im Stellenrange, wenn sie zu R äten ernannt werden, den Regierungs- 
räton und den R ichtern gleichgestellt werden. Das wünschen sie nicht 
allein für sich, sondern auch für die in anderen R essorts beschäftigten 
Herren, wie z. B. für dio Schul- und M edizinalräto. Ich hoffe, daß 
sich das wird machen lassen; denn es kom mt auf diesen Rang in ma
terieller Beziehung im m er noch etwas an. Indessen darauf darf ich hier, 
weil es die Gehaltsvorhältnisse berührt, nicht eingehen; es würde m ir 
wahrscheinlich das W o rt entzogen werden.

Ich komme nun auf das heikle Thema, das an erster Stello hier 
besprochen worden ist. Diese Sache lieg t n ich t so leicht, weil das, 
was geschehen ist, nicht contra legem ist. D er H err M inister hat, 
falls die Fälle so liegen, wie er annimmt, zwoifcllos das Recht, zu 
sagen: es bedürfo heuto n icht einmal der Kündigung; diese betreffen
den Horren Beam ten könnten zu jeder Z eit entlassen werden. Aber 
wenn schon das B ürgerliche Gesetzbuch für jeden Bediensteten liöhoror 
A rt, wenn unser Handelsgesetzbuch schon für die Handolskommis eine 
K ündigungsfrist vorschreibt, dann is t es natürlich angomesson, daß 
auch diesen H erren, dio nun in einer angesehenen S tellung nach zwei 
schwierigen Exam ina dem S taa t gedient haben, eine gewisse Z eit g e 
lassen wird. Die ihnen gestellte F ris t is t hier dieselbe, wie sie als 
eine sechswöchige K ündigungsfrist auch im Bürgerlichen Gesetzbuch 
an der betreffenden Stolle — § G22 — für Privatbediensteto vorge
sehen is t. E s s teh t dem H errn M inister dieses R echt zu. Es is t den 
H erren, wenn sie e rs t nach 1903 in den S taa tsd ienst aufgenommen 
sind, darüber die Eröffnung gem acht worden, daß sie keine A ussicht 
auf etatsm äßigo A nstellung hätten , sondern ohne weiteres entlassen 
werden könnten. Dor H err M inister geh t ja  auch davon aus, daß es 
sich nur um solche Fälle handle, wo den Herren, als sio das Bau
führerexamen machten, infolge der neuen E inrichtungen diese Eröff
nung gem acht wurde. E s läß t sich auch nicht bekämpfen, daß der 
H err M inister, weil er auch dazu das R echt ha tte , sowie er sah, daß 
eine Uoberfüllung der S tellen ein trat, auch dio besseren aussuchte; 
und ich finde es begreiflich, daß bereits bei der B auführerprüfung, bei 
der ersten Prüfung, oino solche Vorwarnung ergangen ist. H ä tte  man 
bis zur zweiten Prüfung gew artet, dann wäre es schlimmer für die 
betreffenden H erren gewesen, dann hätten  sio sich viel länger in dio 
Sache hineiugelebt, hä tten  alle möglichen Opfer gebracht und ständen, 
wenn sie endlich glaubten, an das Ziel ih re r W ünsche gekommen zu 
«ein, vor der E ntlassung. Ich kann das nicht mißbilligen — übrigens 
ha t das n icht der je tz ige H err M inister gemacht, sondern sein V or
gänger — daß eine U nterscheidung gem acht is t zwischen solchen, die 
eine A nw artschaft haben, und solchen, denen erk lä rt w ird: ihr habt 
keine A nw artschaft m it R ücksicht darauf, daß das erste Examen nicht 
so ausgefallen ist. darauf zu rechnen, daß ihr im S taatsd ienst beschäf
tig t werden könnt. A ndererseits haben auch diejenigen H erren, denen 
die A nw artschaft e rte ilt ist, keineswegs ein ausschließliches Recht auf
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A nstellung bekommen; dem H errn  M inister s teh t noch fortgesetzt das 
R echt zu, auch so Verwarnte, die er nachträglich beschäftigt h a t und 
von deren T üchtigkeit er sich überzeugt hat, die vielleicht ein zweites 
gutes Examen gem acht haben, tro tz  der Verw arnung noch in den 
S taatsd ienst einzustellen. E s lieg t also keineswegs so, daß wir etwa, 
wenn wir für die ein treten, die diese Verw arnung bekommen haben, 
die Rechte der anderen, dadurch schädigen würden.

Nun will ich zunächst bemerken, daß nach Zeitungsartikeln und 
wie uns auch H err Kollege Felisch m itgoteilt hat, sich un te r den von 
der E ntlassung Betroffenen — mögen es nun 22 sein, wie der H err 
annahm, der in der Kommission die Sache anregte, oder mügen es 70 
bis 90 sein, wie H err Kollege Felisch soeben m einte, und was ich 
sehr bedauern würde — auch solche befänden, die bereits vor dem 
Jahre  1903 als B auführer zugelassen worden sind. M ir is t m itgoteilt 
worden, daß einer sich darun ter befände, der bereits im Jah re  1904 
soinen Baum eister gem acht hätte, der also, so schätze ich, wohl schon 
1900 als Bauführer eingetreteu ist. Ich weiß nicht, ob das wahr is t; 
der H err hat sich n icht an mich gewandt, ich kenne ihn nicht, es is t 
mir aus d ritte r Hand zugetragon worden; ich will daher vorsichtig 
sein und nicht behaupten, daß das richtig is t; denn über das, was 
einem so von D ritten zugetragen wird, täusch t man sich manchmal. 
Aber ich m öchte doch dem H errn M inister die Nachforschung nach 
diesem Falle anheim geben, da hier doch offonbar ein Versehen vor
gekommen sein möchte. V ielleicht kann sich der H err eventuell im 
Petitionswege an das Abgeordnetenhaus wenden.

F un  hätte  ich noch wegen der schon beim B estehen der Klausel 
in den S taatsd ienst Uebernommenen folgenden W unsch: es möge von 
ihnen nicht verlangt werden, daß sie gerade zum 1. April ih r E n t
lassungsgesuch einreichen, und man möge sie überhaupt n icht schon 
zum 1. April entlassen. W as muß es denn für einen Eindruck 
machen, wonn bei der je tz igen  Geschäftsflaue zum 1. April auf einmal 
eine ganze Reihe von H erren sich um Stellen bewirbt. Da wird es 
doch ohne weiteres heißen: das sioht verdächtig aus; dieser Bewerber 
is t auch einor von denen, der seine Klausel gehabt hat. Nun hat ja , 
was ich dankbar zugebe, der H err M iniser die R ücksicht genommen, 
daß er die Betreffenden vertraulich aufgefordert hat, selbst um ihre 
E ntlassung oinzukommeu; dann sieht es doch so aus, als wenn die 
H erron freiwillig aus dem D ienst geschieden sind. Nachdem es aber 
nun leider in die Zeitung gekommen ist, daß zum 1. April eine ganze 
Menge H erren entlassen werden, weiß man doch, daß diese Freiw illig
keit ihnen aufgonötigt ist. und darum möchto ich den H errn M inister im 
Interosso dieser H erren bitten, die F rist, die ja  ohnehin auf das im 
bürgerlichen Leben übliche Minimum herabgesetzt war, wenigstens 
teilweise noch herauszurücken. Meine Herron, es handelt sich doch 
wahrscheinlich zum Teil auch um verheiratete Männer. In welche Not 
kommen diese, wenn ihnen im Janu ar erk lä rt wird: ih r m üßt euch 
zum 1. A pril eine andere S tellung suchen; welches Elend m ag da 
manchmal eintreten. Die H erren haben sich vielleicht nichts zuriiek- 
gelegt, da sie das Damoklesschwert, das im m er Uber ihrem Haupte 
hing, nicht für gefährlich gehalten haben; die B estim m ung is t  ja  auch 
bisher niemals zur Anwendung gekommen, und bekanntlich is t auch 
auf Damokles das Schw ert nicht herniedorgefallen. (Heiterkeit.) Ich 
glaube deshalb, der H err M inister sollte sich doch aus Gründen der 
H um anität nicht so auf don 1. x\pril versteifen, wenn ihm W ünscho 
um eine H inausschiebung des Term ins zukommen.

Dann, meine H erren, ein Zweites. Diese H erren Baum eister haben 
doch sicher verschiedentlich bestim m te Aufgaben auszuführen, ich will 
einmal sagen, sie sind m it dem Bau eines Bahnhofsgebäudes oder der
gleichen beauftragt. Man sollte sie dann wenigstens so lange be
halten. bis sie das W erk beendet haben, das man ihnen überwiesen 
hat und von dem sie annohmen durften, daß sic os würden zu Ende 
führen können. Also in dieser R ichtung sollte man eine Modifikation 
der V erfügung ein treten lassen. W enn sich nun herausstollt, daß je 
mand ein größeres W erk in A rbeit hat, und Uber ihn berichtet wird, 
daß er sich als sehr tüchtig  erwiesen habe, und auch sonst aus den 
Akten nur günstiges über ihn verlautet, so hoffe ich, daß der H err 
M inister noch zu dem Entschlüsse kom m t: der Betreffende mag 
doch wohl so geeignet sein, daß ich ihn ebenso stelle wie die
jenigen, die vielleicht frü h er, vor langen Jahren , das Bauführer- 
exämen allerdings besser bestanden haben, dann aber schon beim 
Baum eisterexam en Vielleicht erheblich diesem nackstandcn. E s er
fordert. möchte ich sagen, das In teresse des Dienstes, daß man in 
dieser W eise tüchtige Leute, wonn sie auch einmal zu Anfang beim 
Bauführerexamen Unglück gehabt haben, dennoch berücksichtigt, wenn 
sie sich später beim zweiten Examen und auch weiterhin im Leben 
als tüch tig  erwiesen haben.

Uoberhaupt möchte ich nicht allein für diejenigen, die bereits 
je tz t einen bestim m ten A uftrag zur A usführung übernommen haben, 
sondern auch für diejenigen, die je tz t  beschäftigungslos dastehen 
würden, bitten, daß der H err M inister, wenn sie irgendwelche E r
innerungen gegen ihre E ntlassung Vorbringen, diese m it allem W ohl
wollen prüfen möge, und daß er nach E insich t der D ienstakten und 
nach Erw ägung ih rer sonstigen Leistungen bei diesem und jenem  
eventuell doch noch einmal Abstand nim m t, die M aßregel durchzu
führen, sondern von seiner Befugnis, sie ebenso wie die anderen A n
w ärter zu stellen, Gebrauch m acht und sie dem nächst zur A nstellung 
bringt. Nach dem, was wir honte von dem Herrn M inister gehört

i haben, und nach dem, was der H err M inister, wie ich bereits gelesen 
habe, in der Kommission gesag t hat, hoffe ich, daß er diesen in rech t 
harte r Lage befindlichen Beam ten zu Hilfe kommen wird. H a t er 
doch auch schon am Schluß seiner A usführungen in der Kommission 
erklärt, er werde sich bemühen, den H erren U nterkunft zu beschaffen. 
Meine Herren, es is t je tz t  allerdings solche U nterbringung schw er; 
aber ich hoffe, der H err M inister wird sich m it aller H um anität der 
Betreffenden annehmeu, wird ih r hartes Schicksal zu würdigen wisseu 
und das ausführen, was er, neulich in der Kommission bereits in A us
sicht geste llt hat. E r kann sehr wohl sio behalten; denn es sind 
noch im Jah re  1906 neuo „V orschriften über die Ausbildung und 
P rüfung für den S taatsd ienst“ erlassen worden. Darin heißt es — ich 
darf das wohl kurz vorlesou, es wird nach verschiedenen Seiten hin 

j  aufklärend wirken, und ich wünsche, daß man auch in dieser B e
ziehung im Publikum  nicht so h a rt darilbor u rteilt, wie es nam ent
lich in einem A rtikel der „Vossischen Zeitung“, der m ir zunächst zu 
(lesicht kam, geschehen is t —, also darin heiß t os im § 26 — das 

: is t noch im Jah re  1906 bestim m t: „Die A nw ärter fü r den S taa ts 
dienst werden nach bestandener S taatsprüfung durch den M inister der 
öffentlichen Arbeiten zu Regierungsbaum eistern ernannt. Dio ohne 

: Anw artschaft auf staatliche A nstellung zur Ausbildung zugelassenen 
R egicrungsbauführor können nach dem Erm essen des M inisters der 

j öffentlichen Arbeiten ebenfalls zu R egierungsbaum eistern ernannt 
| werden . . . .“ Dann heiß t es im § 29 Abs. 2: „Bis zur etatsm äßigen 

A nstellung werden dio Regierungsbaum eister, sowoit sich dazu Ge
legenheit findet, entgeltlich beschäftigt, ein Anspruch auf dauerndo 
ontgeltlicho Beschäftigung s teh t ihnen nicht zu. Ob und wann sio 
dem nächst im S taa tsd ienst etatsm äßig angestollt werdou, hängt — 
abgesehen von dom Vorhandensein freier Stellen — von ihrer T üchtig
keit und guten F ührung ab.“ Abs. 4 dieses Paragraphen lau te t: „Dio 
Regierungsbaum eister werden außeretatsm äßig zunächst auf W iderruf 
angestollt und können, sofern sie sich als nicht geoignet für don 
S taatsd ienst erweisen, durch Verfügung dos M inisters der öffontlichen 
Arbeiten, und soweit sie in andere Zweige der preußischen S taa ts 
verw altung übernommen sind, durch V erfügung des zuständigen Mi
nisters aus dem Staatsd ienste entlassen w erden.“

W enn man diese Bestim m ungen durchliest, dann vertragen sio 
sich sehr g u t damit, daß der H orr M inister, wenn er schon die H erren 
einmal bis zum B aum eister im S taatsd ienst gelassen hat, also der 
kloine Makel ganz weggew ischt sein sollte, der ihnen vielleicht vor 
langen Jahren  als Bauführer infolge eines schlechten Exam ens an
gehaftet hat, sio mit den anderen H erren gleichstellt. Ich  b itte den 
H errn M inister, in dieser Beziehung das zu tun, -was er sowohl in der 
Kommission, wie ich aus dom Protokoll ersehe, als auch heute als 
seino A bsicht erk lä rt hat. Es würde rech t beruhigend wirken, wonn 
dio betreffenden H orren hören würden, daß ihnen noch nicht der 
S trick um den Hals gelegt is t und sie sich noch vertrauensvoll an 
den H errn  M inister wenden können.

Bezüglich der Frage, wieweit zur E rsparung höherer Beam ten
stollen gewisse A rbeiten, die bisher den höheren Beam ten zugewiesen 
waren, künftig m ittloren Beam ten zugewiesen werden sollen, h ä tte  ich 
noch einiges zu sagen. Ich m öchte mir das aber für den Eisonbahu- 
e ta t Vorbehalten, -wo dioso Frage ebenfalls zu r Sprache kommon wird. 
Bei der Eisenbalm verwaltung halte ich diese Maßnahme nicht für ganz 
unbedenklich; da muß meines E rachtens dio äußerste V orsicht 
herrschen, dam it auch kleine A em ter m it tüchtigen V orstehern ver
sehen sind.

M acco, A bgeordneter (nat.-lib.): Meine H erren, im Gegensatz zu 
moinen beiden Herron V orrednern kann ich erklären, daß ich nicht 
lediglich für meine Person hier spreche, sondern daß ich von moinen 
politischen F reunden beauftragt bin, hier oinige W o rte  zu r Sacho zu 
äußern. Nicht, daß wir dem H errn M inister in irgend einor W eise 
das R echt zu einem Vorgehen, wio dies erfolgt ist, absprechen 
wollen; im Gegenteil, wir geben dio B erechtigung vollständig zu. 
Aber wir bedauern doch die Art, in der je tz t  vorgegangen wird, und 
ich persönlich habe die Ueberzeugung, daß diese A rt des Vorgehens 
auch nicht m it den wohlwollenden A eußerungen und dem uns be
kannten wohlwollenden Sinne des H errn M inisters in E inklang zu 
bringen ist.

Ich bedauere zunächst, daß plötzlich einer größeren Zahl von Be
am ten gekündigt worden is t; denn es is t gar keine Frage, daß eine 
derartige Ausscheidung einer größeren Zahl tüch tiger L eu te aus dem 
B audienst der R egierung dem Uebergange in den Privatd ienst gewisse 
Schwierigkeiten macht, Schwierigkeiten, die die einzelnen H erren rech t 
schmerzlich empfinden. Ich hä tte  daher gewünscht, daß ein solcher 
Uebergang sich allmählich, unter B erücksichtigung dieser sachlichen 
und geschäftlichen Lage, vollzogon hätte . (Sehr richtig! bei don 
Nationalliberalen.) Es sind uns aus den Kreisen der B eteiligten 
mannigfacho A eußerungen zugegangen. Ob diese alle berechtig t sind 
und eino richtige D arstellung enthalten , kann natürlich nicht m it 
Sicherheit gesag t werden. Im merhin möchte ich aber darauf hin- 
weisen, daß nach den A eußerungen glaubwürdiger L eute doch die 
Tatsache zu bestehen scheint, daß in vielen Fällen die K ündigungs
frist verhältnism äßig kurz war. E s soll in einzelnen Fällen  den 
H erren m it einer zweimonatlichen F ris t das Ausscheiden aus dem 
D ienst anempfohlen worden sein.
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jüngere geblieben seien. In einem einzelnen Falle wird auch be
hauptet —  ich kann natürlich nicht prüfen, ob das unbedingt richtig  
is t — daß nach dem Ausscheiden oder dor Kündigung älterer B e
am ter jüngere Beam te angestellt worden seien, und zwar sollen in 
einem besonderen Falle an die S telle eines ausgoschiedenen älteren 
Beam ten zwei jüngere Beam te ge tre ten  sein.

Ich glaube, das is t  nicht g u t in Ueboreinstim m ung zu bringen 
m it den A eußerungen des H errn  M inisters und scheint mir vielfach 
auf einer Ungeschicklichkeit der unteren Organe zu beruhen. Im  all
gemeinen möchte ich doch sagen, daß es manchen wünschensw ert ge
wesen wäre, daß, wenn die H erren nicht in ihrer bisherigen Beschäfti
gung im S taatsd ienst bleiben konnten, der V ersuch gem acht worden 
wäre, sie an anderer Stolle zu beschäftigen, ihnen eine andere T ätig 
keit zu beschaffen. Ich mache darauf aufmerksam, daß vor etwa 10 
bis 12 Jab ren  der damalige M inister v. T h ie le n  in ganz ähnlicher 
W eise vorging und junge L eute  aus dem Am te entfernte, und es 
dauerte gar nidht lange, so erklärte dor M inister v. T h ie l e n  hior an 
dieser S telle : ich kann die notwendigen A rbeiten der Eisenbahn- und 
der Bauverw altung nicht beschleunigen, weil es mir an fachmännisch 
geschulten Louten fehlt. (Hört! hört! bei den Nationalliberalen.) E s ; 
ha tte  sich damals der Schritt, den man gem acht hatte, b itte r gerächt, 
und wir m ußten nachher bei unseren B auten den Mangel an solchen 
L euten  beklagen.

Meine H erren, es fragt sich nuu, ob die V erw altung die M öglich
k eit bat, solche Beam ten an anderen S tellen zu beschäftigen. Dazu 
muß ich eine allgemeine Bem erkung machen, zu dor mir die bisherigen 
V erhandlungen des E ta ts  Anlaß geben, nämlich, daß cs mir scheint, 
daß wir uns im Augenblick gar zu sehr von dem E indruck der finan
ziellen Not leiten lassen. Gewiß zw ingt dieselbe uns zur Sparsam 
keit, sie zw ingt uns zu gewissen E inschränkungen, sie zw ingt uns, 
einen E ta t aufzustellen, der balanciert. Ich meine aber, bei so großen 
wirtschaftlichen Aufgaben, wie der preußische S taa t sie nun einmal 
übernommen hat, kann im großen ganzen die B au tätigkeit sich nicht 
richten  nach den mom entanen finanziellen V erhältnissen. Ich gebe 
die Zukunft des preußischen S taates nicht auf. und ich glaube, daß 
wir in unserer Entwicklung, auch in unserer B autätigkeit nicht still 
stehen dürfen, daß wir sie n ich t einschränken dürfen; denn wenn 
unser V erkehr sich wieder entwickeln wird, wovon ich absolut über
zeugt bin, und wovon auch der H err M inister überzeugt ist, wird sich ; 
solcho Einschränkung b itte r rächen. (Sehr richtig! bei den National
liberalen.) Ich meine, wenn man die A nsicht hat, daß man vorsorgend 
für die Z ukunft wirken muß, muß man je tz t  in den Zeiten, wo man 
billig bauen kann, wo man die K räfte zur V erfügung hat, die Bau
tä tig keit n ich t einschränken, sondern eher ausdehnen. So billig wie 
je tz t  bauen wir niemals wieder, und wenn wir nach der R ichtung hin 
die Grundsätze beachten, die ich im großen und ganzen für richtig 
halte, so bin ich der Ansicht, daß man für eine große Reihe von Be
am ten A rbeit schaffen und sie reichlich beschäftigen kann.

Ich habe aber nicht nötig, hier noch w eitere A usführungen dar
über zu machen, denn der H err M inister h a t sich in seinen W orten  
auf einen den Beam ten so wohlwollenden Standpunkt gestellt, daß ich 
wohl glaube, daß meine allgemeinen A usführungen und meine B itte, 
dafür zu sorgen, daß dio H erren an anderer Stelle P la tz  finden, ge
nügend Beachtung finden wird. Ich vertraue in der Beziehung voll
ständig auf die A eußerungen des H errn  M inisters. (Bravo! bei den 
Nationalliberalen.)

K in d le r , A bgeordneter (freis. V .-P.): Nach den A usführungen der 
H erren  Vorredner kann ich mich ganz kurz fassen. Der S tandpunkt 
des H errn  M inisters is t ja  rechtlich nicht anzugroifon. Es is t ja  auch 
zu billigen, daß er nicht wieder eine lange W artezeit für die im 
S taatsd ienst anzustellenden Beam ten hervorrufen will. Ich habe erst 
vor kurzem  von einem B aurat gehört, daß er in derselben Gehalts- 
klasse m it seinem 8 Jahro  jüngeren  B ruder stehe, weil er in die 
schlechten Zeiten für die A nstellung hineingekommen sei, als die Bau
beamten 10 bis 13 Jah re  auf A nstellung w arten m ußten. Trotzdem  
bleibt es für die Baum eister eine große Härte, m it so kurzer F ris t 
gekündigt zu worden. Das trifft viele um so schwerer, als sie nach 
verschiedenen Zusagen geglaubt haben, die A nw artschaft zur A n
stellung im S taatsd ienste nachträglich zu erhalten. Es sollen unter 
den G ekündigten einige sein, dio vor kurzem  ihren Um zug nach an
deren Orten bewirkt haben. Die U m zugskosten m ußten sie aus ihrer 
Tasche bezahlen, weil sie nur diätarische A nstellung haben, und 
konnten, da sie einen anderen B auauftrag bekamen, an Kündigung 
nicht denken. Nach den Erklärungen des H errn M inisters muß man 
annehmen, daß die H ärten  gem ildert werden, und daß die Kündigungs
frist solange laufen wird, bis die Betroffenen eine andere A nstellung 
gefunden haben.

Ich möchte mich dann m it einigen W orten  zur E rteilung der A n
w artschaft wenden. Da stim m e ich m it H errn  Kollegen S c h m id t  
(W arburg) nicht überein, daß der Zeitpunkt, der je tz t  gew ählt wird, 
der richtige ist. Ich meino, daß man nach dem ersten w issenschaft
lichen Examen doch noch keino Gowühr hat, ob dor Betreffende ein 
brauchbarer B eam ter wird, ob er sich in der Praxis so bewähren wird, 
wie sein Examen hollen läßt. E s kann, da das Examen doch von Zu
fälligkeiten abhängt, kein Zweifel sein, daß jem and ein schlechteres 
erstes Examen durch ein besseres zweitos ausgleichen kann, und daß

ein Techniker m it nur befriedigendem Examen in der Praxis vielleicht 
brauchbarer is t als ein anderer m it gutem  Examen. Ich glaube, es 
wäre besser, m it der Auswahl zu warten bis nach dem zweiten Examen, 
ja  bis nach einer Bew ährungszeit in der Praxis, aber m indestens doch 
bis nach dem zweiten Examen. Durch die zeitige Auswahl en tsteh t 
von vornherein oine Deklassierung derjenigen, die dio A nw artschaft 
n icht erringen, und es wird ihnen gewissermaßen dio Berufsfroudigkoit 
von vornherein genommen. A ndererseits kann auch eine Streberei 
en tstehen unter denen, die dio A nw artschaft orhalten. Die von vorn
herein Deklassierten werden natürlich auch Schwierigkeiten haben, in 
anderen Stellungen unterzukom m en, weil man glauben wird, daß sie 
weniger befähigt seien als diejenigen, welche dio A nwartschaft erworben 
haben.

Diese Anw artschaft is t nicht im m er d irek t .auf das Examen ge
s tü tz t worden. Z. B. is t im Jahro  1905, in dem Jahre, wo der Iloeh- 
scliulstreik an dor Technischen Hochschule in Hannover stattfaud. kein 
Diplomingenieur m it A nw artschaft angestollt worden, während im folgen
den Ja h re  Diplomingenieure in reichem Maße m it Anw artschaft angestellt 
worden sind, auch solche, die im Jah re  1905 im Examen durchgofallon 
waren und ih r Examen erst im Jah re  1906 gem acht haben. Es 
lieg t auch die Frage nahe, ob nicht bei der Auswahl und dor E r 
teilung der Anw artschaft in so jungen Jahren , gleich nach dem 
Examen, andere Einflüsse m itsprechen, ob nicht da eino Empfehlung 
oder die H erkunft irgend eino Rolle spielt, oder wor weiß was alles. 
Ich glaube also, daß es richtiger wäre, die A nw artschaft e rs t zu er
teilen, wenn sich der Betreffende nach dem zweiten Examen im S taa ts
dienste bewährt hat.

Meine Herren, die Gerichtsassessoren, dio in den Eisenbahndienst 
übernommen werden, werden auch e rs t nach einer B ew ährungsfrist 
angestellt, frühestens ein J a h r  nach dem Assessorexamen. W arum  
soll es bei den Bautechnikern nicht ebenso gehandhabt wordeu?

Ich b itte  daher den H errn  M inister, dieses Prinzip der E rteilung 
der A nw artschaft nochmals zu prüfen und, wenn möglich, in der an
geregten A rt zu regeln.

v. B ro lto n b a ch j M inister der öffentlichen Arbeiten: Meine Herren, 
die Frage, zu welchem Z eitpunkt den Baubeflisseneu die A nw artschaft 
auf A nstellung im S taa tsd ienst gew ährt worden soll, is t  seinerzeit ein
gehend erwogen worden. W enn allein das Intorcsso der Verwaltung 
hä tte  maßgebend sein dürfen, so würde durchaus im Sinne des H errn 
A bgeordneten K i n d l e r  zu verfahren gewesen soiu; die Verw altung 
h ä tte  sich Vorbehalten müssen, nachdem dio H erren als Regiorungs- 
baum eister eine Z e itla u g 'in  T ätigkeit gewesen waren, festzustollen, 
welche sich für den S taa tsd ienst eignen und welche sich nicht eignen. 
Dieses V erfahren lieg t aber n icht im In teresse der Baubeflissonen; für 
sie is t es in viel liühorem  Maße erwünscht, unm ittelbar, nachdem sie 
ih r akadem isches Examen bestanden haben, darüber aufgoklärt zu 
werden, ob sie für dio S taatskarrio re in Frago kommeu, weil sie sich 
dann in ih rer Ausbildungszeit schon darauf vorbereiten können, sich 
anderweit untorzubringen. Ich glaube, wenn wir eine Abstim m ung 
unter den Betroffenen vornehmen würden, so würde diese Auffassung 
als zutreffend bestätig t werden. E s würde eine Härte sein, wenn wir 
grundsätzlich die Auswahl e rs t treffen w ollten, nachdem die Be
treffenden das Baumeisterexamen bestanden haben.

Im übrigen kann ich in A ussicht stellen, daß m einerseits den
jenigen Regierungsbaum eistern gegenüber, dio bisher ohne A uw art
schaft —  darauf muß ich immer wiedor hinweisen — beschäftigt 
worden sind, m it W ohlwollen und N achsicht verfahren werden wird, 
und daß sie, wenn sie bis zu dem bestim m ten Z eitpunkt sich nicht 
untergebracht haben, zunächst weiter Beschäftigung finden sollen. 
Freilich geh t das n icht in aeternum ; ich muß F risten  setzen, dam it 
sie sich ernstlich um anderweito Beschäftigung bemühen, sonst würde 
der Fall e in treten , daß die H erren sich doch als A nw ärter für den 
S taatsd ienst fühlen.

E s is t gesag t worden, welchem Jah rgan g  die entlassenen Beamten 
angehörten. Ich darf bemerken, daß der W asserbauverw altung 6 und 
der Hochbauverwaltung 23 angehörten und daß von ihnen der älteste 
in der W asserbauverw altung Regierungsbaum eister wurde am 22. März 
1907 und der älteste  in der H ochbauverw altung am 1. April 1906. 
Daß auch ältere R egierungsbanm eister entlassen sind, und zwar auch 
solche m it A nw artschaft, beruh t darauf, daß diese H erren für nicht 
geeignet befunden worden sind, im Staatsd ienste zu wirken, also ohne 
Zusammenhang oder aus anderen Gründen, als diejenigen, welche zu 
den Gesam tentlassungeu Anlaß gaben.

H err A bgeordneter M acco  h a t dio Form  und dio A rt meines 
V orgehens bem ängelt. Den betroffenen Regierungsbaum eistern war 
es aber schon seit Jah ren  bekannt, daß sie weichen m üßten. E s 
handelte sich nur um F estsetzung  des Z eitpunktes. Ich  verm ag nicht 
anzuerkennen, daß m it der Bekanntgabe desselben in der Form  ver
stoßen ist. Ich  werde aber bereit sein, nachzuhelfen, soweit es nach 
der je tz igen  wirtschaftlichen Lage erforderlich erscheint. Sparsam keits
gründe waren keinesfalls maßgebend, sondern nur R ücksichten auf die 
Karriere unserer Staatsbaubeam ten.

H err Abgeordneter S c h m id t  ( W a rb u rg )  hat auf ein B i t t 
g e s u c h  d e s  h i e s ig e n  A r c h i t e k t e u - V e r e i n s  bezug genommen. 
Ich kann für mich in Anspruch nehmen, daß. seitdem  ich als M inister 
der öffentlichen Arbeiten w irke, ich mich angelegentlich um die 
B esserstellung unserer höheren Techniker, sei es in der S taatseisen-
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bahnverwaltung, sei es in der allgemeinen Bauverwaltung, küm mere 
und auch manches erreicht habe. Ich  will mich dessen im einzelnen 
n icht rühmen. W enn wir aber in der Besoldungsordnung festgesetzt 
haben, m it Ih re r  gütigen Beihilfe, daß die Lokalbeam ten auf das 
H öchstgehalt der M itglieder kommen, wenn wir bestim m t haben, daß 
ihnen ein Teil ihrer diätarischen Beschäftigungszeit auf das Be
soldungsalter angerechnet wird, wenn ferner in A ussicht gonommen 
wird, über die dofinitivo Uebernahmo in den S taatsd ienst nicht mehr

nach 5 Jahren , sondern zu einem früheren Z eitpunkt sich schlüssig 
zu machen, so muß ich für mich auch einiges V erd ienst in dieser 
F rage in Anspruch nehmen. Ich  werde noch Gelegenheit haben, das
jen ige des näheren zu erörtern, was in der Staatseisenbahnverw altung 
zur B esserstellung der höheren Techniker geschehen ist. Man wird 
präsum ieren dürfen, daß ich als der maßgebende M inister das W ohl 
einer Beam tenklasse, die für die In teressen des S taates von so großer 
B edeutung ist, stots nach besten Kräften zu fördern bereit sein werde.

E. J .  S i e d l e r

Vermischtes
lieb er das Them a: D ie H y g iene i n  d en  B au o rd n u n g e n  u n d  j  

B ebau un gsp länen  m it b e so n d e re r  B e rü c k s ic h tig u n g  von K önigs- : 
b e rg  1. i’r . ,  ha t der Königliche Bauinspektor R e d l ic h  (Rixdorf- j 
Berlin) in der Deutschen Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege 
einen V ortrag  gehalten, der in der Hygienischen Rundschau 1909, j  
Nr. 4, nunm ehr im W ortlau t vorliegt.

Vorschriften über V erkehrs-, Feuer- und S tandsicherheit bildeten 
früher den H auptbestandteil der Bauordnungen. In  neuester Z eit 
nehmen m it R echt die Bestim m ungen übor die Gosundhoit den größten 
Teil der Bauordnungen für sich in Anspruch. Zu den hygienischon 
Forderungen, dio beim Bau der einzelnen Gebäude erhoben werden, 
gosellen sich im weiteston Um fange die Bestim m ungen, durch welche 
ein gesundes, weiträum iges W ohnen gesichert wird. Die Bauordnung 
muß dafür sorgen, daß auf Grund ih rer Bestim m ungen ein gesund
heitlich einwandfreier B e b a u u n g s p la n  zustande kommen kann. Dio 
gesundheitlichen Bestimmungon schließen in jedem  Fall eine Be
schränkung der B aufreiheit und der Ausnutzungsm üglichkeit des 
Grund und Bodens in sich. Man ha t daher sicher n icht m it dem 
Entgegenkom m en der Bodenbesitzer zu rechnen, seien es Privatleute, 
Gesellschaften, Kommunen oder der S taa t. Deshalb läß t sich der 
höchste Grad von Hygiene auch nur in Bauordnungen für Orte or- 
zielen, in donen der Boden am billigsten ist, also auf dem platten 
Land und in kleinen S tädten. Die Forderungen werden dort herab
gem indert werden müssen, wo ein beträchtliches Zusamm enström en 
der Bewohner stattfindet und dadurch eine bedeutende W ohnungs- 
vertouerung ohnedies ein tritt.

H ier wird man dom V ortragenden allerdings oinwenden müssen, 
daß es doch erstrebensw erter scheint, die Forderungen dort zu er
höhen, wo ein Zusam m enström en der-B evölkerung zu erw arten steht. 
Auch daß dio B audichtigkeit neu zu erschließender Gelände, wie der 
Vortragende ausfuhrt, nur zunächst m öglichst gering zu halten is t 
zum Vorteil späterer Entwicklung, scheint kein hohes Ziel. Das 
heiß t nur für den Augenblick gutes schaffen, um es später w ieder in 
schlechteres umzuwandeln. Der V ortragende g ib t auch selbst der 
Hoffnung A usdruck, daß durch die A rbeit der Nationalökonomen den 
gesundheitlichen Baubestrobuugen U n terstü tzung  kommen wird, so 
daß die R ücksichten wegfallen, die man je tz t  noch auf wirtschaftliche 
Verhältnisse zu nehmen gezwungen ist.

Als Beispiel für das, was un te r Verm eidung einschneidender w irt
schaftlicher Aenderungen durch eine g u t durchdachte Bauordnung zu 
erreichon ist, geh t der V ortragende dann auf die am 26. Mai 1907 
erlassene neue Bauordnung der S tad t Königsberg i. P r. ein.

Königsberg, eine S tad t von 200000 Einwohnern, is t  von einem engen 
Festungsgürto l umschlossen. Außorhalb dieses G ürtels begann in den 
nächsten O rtschaften auf K osten der S tad t ein sogonanntes V o ro rts
leben aufzublühen. Die Eingem eindung dieser Ortschaften sollte m it 
der E ntfestigung Hand in Hand gehen, um eine einheitliche B au
ordnung und einen einheitlichen Bebauungsplan für das gesam te Ge
lände zu ermöglichen. Leider konnte eine E inigung zwischen S tad t 
und Reichsfiskus über die B ew ertung des Festungsgeländes bis je tz t  
nicht erzielt werden, so daß auf diesem Gebiet vorläufig alles beim 
alten blieb. Eine starke bauliche E ntw icklung kann hier glücklicher
weise nicht einsetzen, weil nach dem Rayongesetz neue Bauteil so 
g u t wie ausgeschlossen sind.

F ü r das Gebiet der alten S tad t und das eingem eiudete Gelände 
is t Zoneneinteilung gew ählt worden, die eine nach außen sich ab
stufende B audichtigkeit bis zur äußersten noch zulässigen Grenze der 
W eiträum igkeit festsetzt. Im  Innern der S tad t wurde eine bestehende 
ältere Verordnung für das Gelände um den Schloßteich aufrecht er
halten, die eine geschlossene V erbauung des schönen Gewässers ver
hindert.

Geschlossene Bebauung, nur abgestuft nach der Bebauungslläche 
g ilt für die alte S tad t. In  den neu eingomoindeten Außenteilen is t 
teilweise offene Bebauung festgelegt. Dazu t r i t t  eine besondere In 
dustriezone an der Eisenbahnanlage und am Pregel, dio sich durch 
neue und alte S tad tteile erstreckt. A ls w eitere Ausnahme der nach 
außen verm inderten B ebauungsdichtigkeit sind die alten aus dem S tad t
gebiet herausführenden Straßen zu nennen. E ckgrundstücke haben 
eine günstigere Bebauungsm öglichkeit nur dann erhalten, wenn auf 
ihnen keine zum dauornden A ufenthalt von Menschen bestim m te 
H intergebäudo errich te t werden. Besonders w ichtig scheint die Be
stimmung, daß unbebaute Flächen nur dann als solcho in Rechnung

gestellt worden dürfen, wenn sie ihrer Lage und G estalt nach für die 
E rhellung und L üftung der Gebäude von Nutzen sind. Auch die 
Forderung, daß die freibleibenden Teile eine zusam menhängende Fläche 
bilden müssen, is t von w eittragendster gesundheitlicher Bedeutung. 
Das gleiche g ilt von der Bestim mung, daß die H intergebäude ste ts  
um ein Stock niedriger sein müssen, als die Vorderhäuser. Dio Höhe 
der H intergebäude rich te t sich im übrigen nach dem davorliegenden 
Hof. N ur in Zone I und I I  darf die Höhe der H intergebäude die da- 
vorliogende Hofabmessung um 3 m übersteigen.

Als neuer grundsätzlicher Gedanke is t  in die Bauordnung dio 
„A bstandsregel“ und der dam it zusammenhängende Begriff des „not
wendigen F ensters, d. h. des zur Erhellung eines Raums zum dauern
den A ufenthalt von Menschen dienenden F ensters, aufgonommon. F ür 
diese F en ste r wird jo  nach der Bauzone ein bestim m tes V erhältnis 
zwischen der Höhe der W and, in der sie liegen, und dem Abstand 
von dor gegenüberliegenden W and gefordert.

Den baulichen B eschränkungen der W ohngebäude sind E rleichte
rungen auch in den äußeren S tad tteilen  für industrielle Anlagen, 
Lagergebäude usw. in dor Industriezone gegenübergestellt. H ierdurch 
wird die Anlage derartiger B auten gefördert.

A uch die DispensbestimmuDgen verdienen besondere Beachtung. 
Neben der Gewährung einfacherer Ausnahm en durch die Baupolizei
behörde selbst, is t für den Bezirksausschuß dio Dispensm öglichkeit 
Vorbehalten, wenn es sich um grundlegende Bestim m ungen handelt, 
m it der vortrefflichen E inschränkung, daß der Zweck der in Frage 
kommenden V orschriften auf andere W eise gesichort sein muß.

Die Bauordnung ha t noch eine erwähnensw erte Ausnahme und 
E rleichterung geschaffen. W enn von einem Baublock wenigstens l/m 
zu einem innerhalb gelegenen gemeinsamen Spielplatz freigegeben und 
diese Freigabe zu G unsten dor Stadtgem einde ins Grundbuch ein
getragen wird, so darf jedes Grundstück des Baublocks um ‘/ao mehr 
bebaut werden, als es sonst nach den für ihn geltenden Bestimmungen 
zulässig ist.

Soweit nach dem V ortrag  die wesentlichsten, ein hygienisches 
Bauen und ein gesundes W ohnen fördernden Bestim m ungen. Im 
Rahm en der gegenw ärtigen W irtschaftsverhältn isse is t  dam it vieles 
G ute und Nachahm enswerte geschaffen worden. G. K.

Die V orbereitungen zur S am m lung  des d eu tsch en  B ü rg e rh au se s
sind zunächst nur langsam, so manchem viel zu langsam, in Fluß ge
kommen kraft dor erheblichen Schwierigkeiten, den weiten Kreis der 
m itarbeitenden Körperschaften zweckentsprechend in Bewegung zu 
setzen. Nachdem der W eg hierzu gefunden war, haben sie indessen 
im verflossenen Jah re  dio Einzelvereino des Vorbandes der Archi
tek ten- und Ingenieur-V ereine in stiller und unauffälliger, aber um 
fangreicher A rbeit beschäftigt. Die Ergebnisse dieser T ätigkeit sind 
in einer außerordentlich zahlreichen Fülle von Fragebogen und Nach
richten niedergelegt, welche, abgesehen von einzelnen wenigen noch 
ausstehenden Bezirken, aus allen Teilen des Deutschen Reiches je tz t  
soweit vollständig an die Sammelstello eingegangen sind, daß oino 
U ebersicht über die B edeutung des Stoffes und die M öglichkeit einer 
sachgem äßen Auswahl und A nordnung gegeben ist. Und es kann die 
erfreuliche Tatsache festgestellt werdon, daß die Beteiligung an dieser 
A rbeit ganz offenbar von warm er und lebhafter H ingebung an die 
schöne Aufgabe getragen worden is t. Das bezeugt n icht nur die Zahl 
der eingegangenen Auskünfte, welche aus 370 Orten des Deutschen 
Reiches etw a 2000 Einzelbauten behandeln, das bezeugt vor allem der 
Eifer, m it der die Schönheit und W ichtigkeit der eiuzelnen Beispiele 
schon je tz t  durch Grundrißskizzen, photographische Aufnahmen und 
sonstige bildliche Beilagen, die zu M inderten eingeliefert worden sind, 
von den M itarbeitern belegt worden ist. So gibt schon diese Vorarbeit 
einon bisher fehlenden Ueborblick darüber, welch ein großer und an
regungsreicher Schatz von gesunder, vielseitig wechselnder K unst in 
diesen zum guten Teil weitab vom V erkehr liegenden W erken dos 
deutschen B ürgertum s enthalten is t und welchen Reiz dieser Stoff 
auf jeden, der ihm m it V erständnis näher tr itt ,  ausübt.

E s is t zu erw arten , daß nunm ehr die geschäftlichen Fragen, 
welche m it der Hebung dieses Schatzes in Verbindung stehen, in 
Bälde zur Reife gebracht sein werden, so daß m it der vor allem 
lohnenden H auptarbeit, der eingehenden Aufnahme und D arstellung 
der eiuzelnen Bauten, begonnen werden kann. O. S t i e h l
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